
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/6/11 7Ob593/56,
6Ob203/58, 1Ob141/71, 7Ob574/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1957

Norm

ABGB §1041 C1

1. ABGB § 1041 heute

2. ABGB § 1041 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Ein ausreichender Rechtsgrund für die unentgeltliche Benützung einer fremden Sache schließt den von der Judikatur

analog zu § 1041 und § 1431 ABGB gewährten Anspruch auf ein Entgelt für die Benützung fremden Eigentums aus.Ein

ausreichender Rechtsgrund für die unentgeltliche Benützung einer fremden Sache schließt den von der Judikatur

analog zu Paragraph 1041 und Paragraph 1431, ABGB gewährten Anspruch auf ein Entgelt für die Benützung fremden

Eigentums aus.

Entscheidungstexte

7 Ob 593/56

Entscheidungstext OGH 08.05.1957 7 Ob 593/56

6 Ob 203/58

Entscheidungstext OGH 29.10.1958 6 Ob 203/58

Veröff: MietSlg 6216

1 Ob 141/71

Entscheidungstext OGH 26.08.1971 1 Ob 141/71

7 Ob 574/81

Entscheidungstext OGH 11.06.1981 7 Ob 574/81

Vgl; Beisatz: Bei rückwirkender Beseitigung eines Benützungstitels gebührt aber demjenigen, dessen Sache

benützt worden ist, ein angemessenes Benützungsentgelt. (T1) Veröff: MietSlg 33128
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